
Ab schrift

N i e d e r s c h r i f t

über das Ergebnis der konstituierenden Sitzung der inter—
nationalen G-ewässerschutzkommission für den Bodensee vom
5. und 6. November 1959 in St,, C-allen

An den Desprechungen, die unter dem Vorsitz von

Dr~ Emanuel Diez vom Eidg. Politischen Departement stattfanden,

haben teilgenommen:

Für die Republik Oesterreich:

Sektionschef Edmund Hartig, Bundesministerium für Land— und
For~twirtschaft, Vorsitzender;

Sekticnschef Dipl0Ing1 Rudolf Kloss, Bundesministerium für
Handel und Wiederaufbau;

Ministerialrat Dr, Arpad Knapitsch, Bundesministerium für
Land— u.nd Forstwirtschaft (Stellvertreter);

Ministerialrat Dipl.Ing. Alfred Clausen5. Bundesministerium
für Handel und Wiederaufbau (Stellvertreter);

Landesamtsdirektor Dr. Elmar G-rabherr, Amt der Vorarlber—
gischen Landesregierung;

Landesoberregierungsrat Dr. Helmut Pontesegger, Amt der
Vorarlbergischen Landesregierung (Stellvertreter);

Dr. Wolfgang Pridun, J3undesministerium für Auswartige Ange—
legenheiten.

Für die schweizerische Ei~enossenschaft:

Dr. E. Diez, Stellvertreter des Chefs des Rechtsdienstes des
Politischen Departements Delegationschef

Dipl.Ing. A. Matthey—Doret, Chef des Eidgenössischen Amtes
für G-ewässerschutz;

Landammann Dr. Simon Prick, Vorstehor des Baudepartementes
des Kantons St. C-allen;

Ingenieur Beenhard Dix, Leiter des Kantonalen Amtes für G-e—
wässerschutz, St. C-allen;

Regierungsrat R~. Schümperli, Vorsteher des Baudepartementes
des Kantons Thurgau, Frauenfeld;

Rudolf Tschudin, Chef des Kantonalen Wasserrechtsamtes, V

Frauenfeld;

Als Experte: Professor 0. Jaag, iDirektor der Eidgen~ssischen
Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung
ui-id G-ewässerschutz, Zurich;

Als Sekretär: Dr. B~, Zäch, St. C-allen.
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Für das land Eaden — WUrtternberg:

Ministerialrat Dr~ Karl KUbler im Innenministeriun Eaden—
Württemberg, Delegationsleiter;

Regierungsbaudirektor Wolfgang Maisch im Innenfninisteriuna
Eaden-Württemberg, zugleich Stellvertreter
des Delegationsleiters;

Regierungsbaurat Hans G-ässler irn Innenministeriu.m Eaden—
Württemberg0

Für den Freistaat Bayern:

Ministerialrat Peter Eussler, Bayerische Staatskanzlel;

Ministerialrat Friedrich Fritzsche, Bayerisches Staats—
ministerium des Innern;

NinisteriaL~at Emeram Bergler, Bayerisches Staatsmin~—
sterium des Innern.

Als Beobachter der Re~ierua~ der Bundesrepublik Deutschland:

Ministerialrat Dr. Ing0 E.h. Kunipf, Bundesministerium für
Atomkernenergie und Was serwi rtschaft;

Oberregierungsrat Dr. Krink, Eundesministerium für Wirtschaft0

Die Besprechungen haben zu folgenden Ergebnissen

geführt:

I~

l~ Nachdem die Regierungen der A~iliegerstaaten des Bodensees

ihre Vertreter bezeichnet haben, konstitulert sich die Kom—

mission unter dem Namen “Internationale Gewässerschutzkom—

mission für den. Bodensee”.

2~ Die Kommission steilt fest, dass die Regierun~ der Bundes—

republik Deutschland, zugleich namens der Regierungen des

landes Baden—Württernberg und des Freistaates Bayern, mit

Note vom 24~ Juli 1959, die bsterreichische Bundesregie—

rung mit Note vom 11. August 1958 und der schweizerische
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Bundesrat mit Beschluss vom 12, Dezember 1958 der Nied.er

schrift der Wiener—Tagung vom 16, Januar 1958 ihre Geneh—

migung erteilt haben.

IL

Die Kommission hat einstimmig folgende Beschlüsse

gefasst:

1. Die Tätigkeit der Kommission soil sich sowohi auf den

Obersee als auch auf den Tjntersee erstrecken,

2, Es wird ciii Ausschuss aus je einem Vertreter der einzelnen

Delegatioren besteilt, mit dem Auftrag,bis zur nächsten

Sitzung der Kommission den Entwurf einer G-eschaftsordnung

auszuarbeiten.

3. Die einzeinen ]Delegationen werden einander gegenseitig bis

• spätestens 15. März 1960 Vorentwürfe für cue G~ewässershutz—

konvention für den Bodensee übermittehn. Es wird em weite—

rer Ausschuss aus je einem Vertreter der eunzelnen Delega—

tionen besteilt, mit dem Auftrag, bis zur nächsten Sitzung

der Kommission die EntwUrfe einander vergleichend gegerl—

überzustellen und ihre Behandlung in der Kommission vorzu—

• bereiten.

4. Die Delegationen werden bis spätestens 3l~ Dezember 1959

ihre Sachverständigen bezeichnen und sic den andern Delega—

tionen bekanntgeben.

5. Die Sachverständigen erhalten den Auftrag, Erhebungen über

die Verunreinigung des Bodensees vorzunehmen und deren Tir—

sachen festzustellen. Die Sachverständigen sollen ihre Ar—

beiten im Januar 1960 aufnehmen,

6. Aufträge an Sachverständige für Vorschlage zur Behebung von

Misständen und zur Verhinderwag zukUnftiger Verunreinigungen

sowie für die Ermittlung der voraussichtlichen Kosten werden

auf G-rund weiterer Verhandlungen erteilt werden,
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7~ Die nächste~ Sitzung der Kommission soil vom 11. — 15.Mai 1960

in IJeberliñgen (Eaden—Wurttemberg) stattfinden.

III,

Ferner besteht Einigkeit über folgende Punkte:

1., Die Anliegerstaaten tragen die Kosten.für ihre Delegationon

und für ihre Sachverständigen,

2, Vorlaufig verkehren die Vorsitzenden der Delegationen un—

mittelbar miteinander,

3~ Mit der TTnterzeichnung dieser Niederschrift geht der Vorsitz

an den Leiter der Delegation des Landes Baden—Württemberg

über. Der Vorsitzende ist für die Einberufung der in den

Ziffern 11/2 und 11/3 genannten Ausschüsse besorgt. Ferner

übernimmt er die crete Einberufung der Sachverständigen.

St. 0a1l~n, 6. November 1959

Für die schweizerische Für die österreichische
Delegation: Delegation:

gez~ Diez gez~ Hartig

Für die baden—württembergisc1~e ~ür die bayerische
Delegation: Delegation.

gez. Dr, Kübler gez0 Eussler


